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VON MONAT ZU MONAT

Der Militärdienst der Schweizer im Ausland
und der Doppelbürger

1. Grundsätzliches

Der Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht des Schweizer Bürgers gilt absolut. Arti-
kel 18 der Bundesverfassung beschränkt sich darauf, das Prinzip aufzustellen, dass

jeder Schweizer wehrpflichtig sei, macht jedoch keine Vorbehalte für jene Schweizer, die
nicht in der Schweiz leben, sei es weil sie selbst die Heimat verlassen haben, oder sei es

weil sie als Kinder von Schweizern im Ausland geboren wurden. Nach der Bundesver-
fassung ist somit für die Wehrpflicht und deren Erfüllung einzig massgebend die Tat-
sache des Schweizerbürgerrechts; der Ort des Aufenthalts des Schweizer Bürgers ist

grundsätzlich belanglos. Unser Staatsrecht steht auf dem Standpunkt, dass die Wehr-
pflicht, als höchstpersönliche Leistungspflicht des Bürgers, einen Ausfluss der Personal-
Hoheit des Staates darstellt, die gegebenenfalls auch über die staatliche Gebietshoheit
hinausreicht. Diese Auffassung entspricht dem Völkerrecht, welches jedem Staat das
Recht zuerkennt, auch seine im Ausland wohnenden Bürger zur Militärdienstleistung
im Heimatstaat heranzuziehen.

Die lückenlose Verwirklichung dieses Grundsatzes stiess naturgemäss in der Praxis auf
mannigfache Schwierigkeiten. Es sei hingewiesen auf die grossen Distanzen, welche die
m überseeischen Gebieten lebenden Schweizer Bürger von der Heimat trennen, und die
ein regelmässiges Einrücken zu den verschiedenen schweizerischen Militärdienstleistungen:
Rekrutenschulen, Wiederholungs- und Ergänzungskursen, Beförderungsdiensten und
anderen gesetzlichen Diensten praktisch verunmöglichen. Es sei auch an die Schwierig-
keiten sprachlicher Art bei den in zweiter Generation im Ausland lebenden Schweizer
Bürgern erinnert und schliesslich ist zu bedenken, dass unsere Behörden weder rechtlich
noch praktisch überhaupt die Möglichkeit hätten, das Aufgebot eines im Ausland woh-
nenden Schweizers zu erzwingen. Falls sich ein Auslandschweizer der Dienstleistung
entziehen würde, bliebe letzten Endes nichts anderes übrig, als den Fall wegen Dienst-

Verweigerung oder Dienstversäumnis einem Militärgericht zu überweisen. Die gericht-
liehe Verurteilung säumiger Auslandschweizer wäre aber wenig geeignet, das Problem
Praktisch zu lösen — ganz abgesehen davon, dass auf diese Weise die Beziehungen
zwischen den Auslandschweizerkolonien und dem Heimatland einer schweren Belastung
ausgesetzt würden.
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